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Beschlüsse: 
 
21.02.2011 Stadtvertretung 

017/StV/2011 17. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
1. 
Anträge, die nicht vom Hauptausschuss vorberaten sind, müssen auf Antrag der 
Oberbürgermeisterin, eines Fünftels aller Stadtvertreter oder einer Fraktion dem 
Hauptausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden (§ 8 Abs. 3 Geschäftsordnung der 
Stadtvertretung). Die SPD-BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion beantragt die Überweisung. 
 
2. 
Nach erfolgter Aussprache zum Antrag zieht die SPD-BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion 
ihren Antrag auf Überweisung in den Hauptausschuss zurück. 
 
3. 
Der Stadtpräsident stellt den Antrag zur Abstimmung. 
 
Beschluss: 
 
Die Oberbürgermeisterin möge die Kosten prüfen, die der Radweg nach Consrade a) durch 
den Wald und b) durch das Mueßer Holz erfordert. Ebenfalls ist zu prüfen, wie viele 
Baumfällungen bei der Variante durch den Wald notwendig sind. Die Ergebnisse der Prüfung 
sind in der nächsten Stadtvertreterversammlung vorzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei drei Stimmenthaltungen beschlossen 
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